
Besonderer Rechtsschutz  
bei Übergriffen und Eisenbahnunfällen

Wenn Beschäftigte im Eisenbahn- und Busbereich im Dienst Opfer von Gewalt werden, muss 
der Arbeitgeber seiner Verantwortung gegenüber seinen Beschäftigten gerecht werden. 
Damit alle Betroffenen die Möglichkeit haben, ihre zivilrechtlichen Ansprüche gegenüber 
Tätern durchzusetzen, haben wir im Rahmen unserer Tarifverhandlungen mit der DB AG 
einen besonderen Rechtsschutz vereinbart.

Ausnahmslos alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kundenkontakt (für die 
Tragepflicht oder -berechtigung für Dienst- oder Arbeitskleidung besteht) erhalten durch 
die DB AG Unterstützung und Beratung bei der Suche nach einem Anwalt. Zudem können die 
Kosten für einen Rechtsanwalt, die Gerichtskosten und die Kosten für gerichtlich bestellte 
Sachverständige erstattet werden.

Diese Regelungen gelten sinngemäß auch für zugewiesene Beamte, sofern dem beamten-
rechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

Die EVG bietet mit „Ruf Robin“ und den besonderen Leistungen des „Fonds soziale 
Sicherung“ weitere Unterstützungsleistungen an.

Tarifrunde 2018 bei der DB AG

Das haben wir 
durchgesetzt

#mehrfueralle

Alle Infos zum Tarifabschluss in unserem Online-Magazin express.evg-online.org

Wir leben Gemeinschaft

http://express.evg-online.org

